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Agenda

1. Ausgangslage

2. Zielsetzungen der Uferplanung

3. Erarbeitung einer Methodik

4. Der gewählte Lösungsansatz

5. Weiteres Vorgehen

6. Verschiedenes
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Auftrag und Perimeter

• Das Amt für Raumplanung (ARP) erarbeitet in enger Zusammenar-
beit mit den Gemeinden und kantonalen Fachstellen eine umfas-
sende Uferplanung für den Untersee und Rhein. Dabei sind insbe-
sondere die Aspekte Renaturierung, Ufernutzung, Bootsstationie-
rung sowie verbesserte Zugänglichkeit und Freihaltung zu behandeln.

• Das Projekt Uferplanung Untersee und Rhein ist auf  Untersee und
Hochrhein mit den elf Gemeinden Schlatt, Diessenhofen, Wagen-
hausen, Eschenz, Mammern, Steckborn, Berlingen, Salenstein, 
Ermatingen, Gottlieben und Tägerwilen beschränkt.
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Bestandesaufnahme für den Untersee und Rhein

• Fischreiser

• Geotopschutz

• Fruchtfolgeflächen

• Vernetzungsprojekt (LeK)

• Zustandsbeschreibung des Bodenseeufers 2001 und 2003

• Uferbewertung IGKB 2006

• Bewertung Fliessgewässer

• Naturgefahrenhinweise / Regionale Waldpläne

• Langsamverkehr (Velo-/ Wander-/ Kanurouten)

• Int. und nationale Schutzgebiete mit archäologischen Fundstellen

• Gesetze und Verordnungen auf kantonaler- und Bundesebene
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Bestandesaufnahme pro Gemeinde

• Zonenpläne

• Orthofotos

• Strandrasen

• Liegenschaften im öffentlichen Eigentum

• Ortsbild- und Landschaftsschutz

• Datenblätter pro Gemeinde

Amt für Raumplanung

6

Projektorganisation

• Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit des Amtes für Raum-
planung mit den Gemeinden und Fachstellen durchgeführt. Folgen-
de Projektorganisation ist vorgesehen.

Lenkung

Gemeinden Projektleitung Externe Berater

Interne Begleitgruppe Nachbarn

Externe Begleitgruppe
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Übergeordnete Ziele und Ideen der Uferplanung

Landschaft
Wiederannäherung an naturnahe, 
standorttypische Landschaft aus-
serhalb der Siedlungsbereiche.

Tourismus
Förderung der Lebensqualität durch 
Aufwertung der Erholungslandschaft 
und durch Unterstützung der lokalen 

Wirtschaft.

Mobilität
Förderung der umweltgerechten 

Mobilität sowie touristische 
Attraktivitätssteigerung.
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Spezifische Zielsetzungen der Uferplanung

• Bewahrung von kulturellem Erbe und wertvollen Landschaftselementen

• Verbesserung der Lebensqualität durch Aufwertungen der Lebens-, Arbeits-
und Verkehrsräume 

• Klärung der Abwägung von Schutz  Nutzung 

• Intensivnutzungen auf bestimmte Bereiche fokussieren / konzentrieren

• Bestehende Nutzungskonflikte entflechten

• Siedlungsentwicklung nach innen resp. seeabgewandt, d. h. uferfern

• Landschaftlichen Gesamteindruck verbessern, u. a. durch Förderung der 
traditionellen Kulturlandschaft im Uferbereich

• Aufwertung der Qualitäten der Erholungslandschaft unter Beachtung der 
Schutzbelange 

• Barrieren abbauen, landschaftliche / ökologische Vernetzung fördern,
und zwar uferparallel und ins Hinterland

• Häfen und Stege nur an dafür geeigneten Standorten, Abbau von Bojen
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In allen Gemeinden bearbeitete Themen

• Bus- und Bahnhaltestellen, Parkierung

• Wander- und Velowege, Inlineskater-Routen

• Lehrpfade, Beobachtungsplattformen, Picknick-Plätze etc.

• Landwirtschaftliche Wasserentnahmen (Bewässerung)

• Bootsstationierungsanlagen und Schlipfe

• Badeanlagen und -stege

• Einwasserungsstellen und Liegewiesen für Wind- und Kite-Surfer

• Ein- und Auswasserungsstellen für Schlauchboote (Hochrhein)

• Seezugänge und Parkplätze für Taucher
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• Festlegung von fünf Kategorien von Handlungsräumen und
Ableitung von Massnahmen entlang der gesamten Uferlinie mit 
folgendem Zweck:

- Einteilung der gesamten Uferlinie in 44 Handlungsraumabschnitte;

- Anwendung gleicher Massstäbe im gesamten Perimeter;
- Gewährleistung von Nachvollzieh- und Vergleichbarkeit der Resultate.

• Anwendung der Methode der drei Durchgänge:

- In jedem Durchgang wird die gesamte Aufgabenstellung bearbeitet;

- Die Bearbeitungsbreite und -tiefe nimmt mit jedem Durchgang zu, also
vom Grossen ins Kleine oder vom Groben ins Detail;

- Von der Grobplanung in Stufen hin zur bereinigten Fassung.
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Erarbeitung einer Methodik durch 
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Nutzungsintensität

Ortszentren mit hoher Bebauungsdichte und wenig Grünanteil.

Durch Sport-, Freizeit- und touristische Bauten und Anlagen dominierte, der 
Erholungsnutzung dienende Siedlungsgebiete.

Vorwiegend Wohnnutzung mit geringer Bebauungsdichte und hohem Grünanteil.

Naturnaher Uferbereich mit Wegnetz und landwirtschaftlicher Nutzung.

Natürliche oder naturnahe Ufer, in extensiv genutzte Landschaft übergehend.

Handlungsraum Siedlung

Handlungsraum Freizeit und Sport

Handlungsraum Wohnen am Wasser

Handlungsraum Extensive Erholung

Handlungsraum Natur und Landschaft

Einteilung des Uferbereichs in fünf Handlungsräume

Hauptkriterien sind die Zuordnung in Nutzungs- und Schutzbereiche 
respektive welche Ziele langfristig erreicht werden sollten.
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Beispielbilder Handlungsraum Siedlung
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Beispielbilder Handlungsraum Freizeit und Sport
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Beispielbilder Handlungsraum Wohnen am Wasser
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Beispielbilder Handlungsraum extensive Erholung
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Beispielbilder Handlungsraum Natur und Landschaft
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Plan der Handlungsräume 
und Massnahmen im Massstab 1:5’000
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Plan der Handlungsräume 
und Massnahmen im Massstab 1:5’000 (Auszug)
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Handlungsraum Datenblätter (Auszug)
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Massnahmenliste (Auszug)
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Zuordnung der vorgeschlagenen Massnahmen
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Weiteres Vorgehen

Winter 2011 / 2012Verabschiedung der Uferplanung Untersee und Rhein als 
Grundlage durch den Gesamtregierungsrat

Ab 2014Überführung der wesentlichen Elemente der beiden 
Grundlagen in kantonale und kommunale Planungsinstrumente

Was Wann

Öffentliche Bekanntmachung als Grundlage im Sinne von Art. 
6 des Bundesgesetzes über die Raumplanung zusammen mit 
einer Medienorientierung

Spätherbst 2011

Ausarbeitung der Uferplanung am Obersee, wiederum mit 
Verabschiedung als Grundlage durch die Politik

2012 – 2013

Umsetzung einzelner Massnahmen laufend
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Verschiedenes

• Fragen, Bemerkungen, Anregungen

• ...

• …

Mit bestem Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


